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Kurzprotokoll
der Vorstandssitzung vom 21. August 1989,

Zürich, ETH

TVeue Sfwrfe«tenm/tg//erfe/-:

— Felix Keller, Stans-Oberdorf
— Beat Vonderwahl, Landschlacht
— Adam Zoltan, Jugoslawien

Aewaw/wa/ime.-

— Jacques Turin, Insp. forestier, Nyon

Kerei/isaustriffe:

— E. Gerster, Fribourg
— Ch. Brodbeck, Biel-Benken
— Holzkorporation Bonstetten
— C. A. Freiherr v. Aretin, D
— G. A. Freiherr v. Aretin, D

Als Grundlage für ein Modell für die Finan-
zierung der Schweizerischen Zeitschrift für
Forstwesen wurde ein Konzept mit folgenden
Grundsätzen erarbeitet:
— Finanzierung der Zeitschrift auf der Basis bis-

heriger Beiträge aus dem SHF, ohne Aufstok-
kung der Finanzierung durch den Bund.

— Eigenständigkeit der Beitragsempfänger darf
nicht gefährdet werden, auch wenn Beiträge
ausbleiben.

— Forstzeitschriften werden aus dem Bereich
«Wald» des SHF finanziert.

— Holzzeitschriften werden aus dem Bereich
«Holz» des SHF finanziert.

Im weiteren wird beschlossen, eine Erweite-
rung des Redaktionszieles in Richtung «Wald
und Landschaft» zu prüfen. Die Arbeitsgruppe
«Wald und Umwelt» wird dazu zur Stellung-
nähme eingeladen. Parallel dazu wird die
Redaktionskommission prüfen, welche Quellen
sich für Aufsätze aus dem Bereich «Natur und
Landschaft» anbieten. Ferner wird beim
BUWAL abgeklärt, ob gestützt auf Art. 32 des
neuen WaG Beiträge an den SFV ausgerichtet
werden können.

Der Vorstand spricht sich gegen eine Einglie-

derung des FID in eine «Informationsabtei-
lung» der FZ aus. Der Vorstand betont, dass
der SFV als Trägerorganisation des SHF auch
weiterhin Anspruch auf einen FID mit einer
breiten Zielsetzung hat. Er setzt sich dafür ein,
dass der FID mit selbständigem Statut dem
SHF unterstellt wird.

Im Zusammenhang mit einer möglichen
Durchführung der «Forstüchen nordischen Ski-
wettkämpfe» in der Schweiz wird mit dem Kan-
tonsforstamt Graubünden Kontakt aufgenom-
men, welches bereits ähnliche Anlässe organi-
siert hat.

Aufgrund der heutigen Praxis müssen die
Richtlinien des SFV zur Waldwertschätzung als
überholt beurteilt werden. Der Vorstand sieht
im Moment von einer Überarbeitung ab.

£. Ste/ner

Kurzprotokoll
der Vorstandssitzung vom 14. September 1989,

Genf, Stadthaus

Die Vorarbeiten für Veranstaltungen zum
150-Jahr-Jubiläum des SFV sollen im neuen
Vereinsjahr unter Federführung einer speziel-
len Kommission an die Hand genommen wer-
den. Als finanzielle Basis wird der Mitglieder-
Versammlung die Schaffung eines Jubiläums-
fonds vorgeschlagen.

Der Vorstand wird sich im Abstimmungs-
kämpf um die Initiative «Tempo 100/130» klar
gegen das Volksbegehren aussprechen und
dazu eine entsprechende Pressemitteilung her-
ausgeben.

Für die Geschäftsstelle muss der Vorstand in
absehbarer Zeit eine neue Lösung (Umplazie-
rung) finden.

Der Vorstand spricht sich für eine Bewerbung
um das Beschwerderecht bei UVP-Verfahren
aus.

Zum Inventar der schweizerischen Auen-
waldreservate und zur Hochmoorverordnung
sowie zum Leitbild Sanasilva 1992 wird der Vor-
stand Stellungnahmen ausarbeiten.

£. Ste/ner
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